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Auswirkungen des Boden- und 
Flächenverbrauchs

• Versiegelung: Boden- und Biotopverlust;    
Verlust der Versickerungskapazität; klimatische, 
ggf. ästhetische Beeinträchtigungen

• Flächenverbrauch: Landschafts- und 
Biotopzerschneidung und Zersiedlung mit 
Folgewirkungen auf Biodiversität; 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes; hohe 
Folgekosten und mangelnde Wirtschaftlichkeit 











Deutschland (2014): ø 44,5 qm/Person (leicht rückläufig)







Spezifischer Rohstoffaufwand für die innere 

Wohngebietserschließung

Schiller 2002









Enquete-Kommission «Schutz des Menschen und der Umwelt» (1997), Zwischenbericht



Ohne Kleinflächen, Leerstände, absehbare Brachflächen, weitere Potenziale



Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2007) «Perspektive Flächenkreislaufwirtschaft»



Innen- vor Aussenentwicklung



Vermeidung und Kompensation

• Innenentwicklung = effizientere Nutzung oder 
Bebauung von Flächen mit Baurechten im 
unbeplanten Innenbereich und aufgrund eines 
B-Plans innerhalb des Siedlungszusammenhangs

• Innenentwicklung = eine notwendige, aber nicht 
hinreichende Bedingung für Nachhaltigkeit

• Kompensation: Entsiegelung 1:1; Siedlungsgrün 
führt nicht zur Aufwertung





34 qm/Person 48 qm/Person



37 qm/Person



38 qm/Person



55 qm/Person





Kraftwerk1, Hardturm, Zürich (2001)





Kraftwerk1, Heizenholz, Zürich (2012)



Carbotech AG, Basel, 2017



Carbotech AG, Basel, 2017



Carbotech AG, Basel, 2017



Ausblick: Zusatznutzen durch Erbbaurecht

• Erbbaurechtnehmer wird gegen Zahlung eines 
Erbbauzinses Grundstückseigentümer auf Zeit

• Erbbauzins animiert zu effizienter Grundstücksnutzung

• kein «Grundstücksballast» (finanziell + ethisch/sozial)

• Nutzungsart und Projektzielsetzung werden mit dem 
Erbbaurechtgeber vertraglich vereinbart

• nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit (falls keine 
Vertragsverlängerung vereinbart wird)

– fällt das Grundstück zurück an den Erbbaurechtgeber

– somit Neuausrichtung möglich




